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I.  Grundlagen und Standortrahmenbedingungen 

1.  Ausgangslage und Vorhabenbeschreibung 

In der Gemeinde Massenbachhausen ist die Erweiterung des Netto-Marktes an der Heilbron-

ner Straße geplant. Der Markt verfügt aktuell über 753 m² Verkaufsfläche (VK). Im Rahmen 

einer Bebauungsplanänderung soll die Verkaufsfläche auf ca. 1.000 m² erhöht werden. Die 

Erweiterung des Marktes wurde bereits im Jahr 2016 von der GMA Gesellschaft für Markt- 

und Absatzforschung untersucht, jedoch nicht umgesetzt. Im Jahr 2022 haben sich die Rah-

menbedingungen in Massenbachhausen verändert. Der kleinflächige nah und gut-Markt in der 

Ortsmitte hat geschlossen und somit ist ein Teil der bestehenden Nahversorgung vor Ort weg-

gefallen. Die Modernisierung von Netto – durch eine Verkaufsflächenerweiterung unter Ein-

bezug des benachbarten Grundstücks – kann somit dazu beitragen die Nahversorgung in Mas-

senbachhausen wieder besser aufzustellen.   

Da es sich bei dem vorgesehenen Lebensmitteldiscounter mit einer Verkaufsfläche von ca. 

1.000 m² um ein Einzelhandelsgroßprojekt handelt, ist die Ausweisung eines Sondergebietes 

nach § 11 Abs. 3 BauNVO erforderlich. Dementsprechend sind die raumordnerischen und 

städtebaulichen Auswirkungen zu prüfen.  

Vor dem Hintergrund der geschilderten Ausgangslage sind im Rahmen der vorliegenden Auswir-

kungsanalyse folgende Punkte zu bearbeiten: 

 Rahmenbedingungen in Massenbachhausen 

 städtebauliche Bewertung des Mikrostandortes 

 Abgrenzung des Einzugsgebiets und Berechnung der sortimentsspezifischen Kaufkraftpo-

tenziale für Lebensmittel  

 Beurteilung der gegenwärtigen Versorgungssituation in Massenbachhausen und im Un-

tersuchungsraum (Wettbewerbsanalyse) 

 Umsatzprognose anhand des Marktanteilkonzeptes.  

 Ermittlung der Umsatzumverteilungen im Untersuchungsraum 

 Bewertung der raumordnerischen Beurteilungskriterien gemäß LEP Baden-Württemberg 

bzw. Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 

 Konzentrationsgebot  

 Integrationsgebot 

 Kongruenzgebot 

 Beeinträchtigungsverbot. 

Zur Erarbeitung der vorliegenden Auswirkungsanalyse wurden der Standort sowie sonstige Einzel-

handelslagen und der Wettbewerb vor Ort erfasst. Weiterhin wurde auf Informationen von MB 

Research (Kaufkraftkennziffer) sowie auf aktuelle Bevölkerungsdaten aus der amtlichen Statistik 

und EHI Handelsdaten zurückgegriffen. 
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2.  Bauplanungsrechtliche Vorgaben 

Für die Beurteilung der Zulässigkeit von großflächigen Einzelhandelsbetrieben ist § 11 Abs. 3 

BauNVO zu beachten. Die Regelung führt in ihrer aktuellen Fassung aus: 1 

„1. Einkaufszentren, 

2. großflächige Einzelhandelsbetriebe, die sich nach Art, Lage oder Umfang 
auf die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung oder 
auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung nicht nur unwesentlich 
auswirken können, 

3. sonstige großflächige Handelsbetriebe, die im Hinblick auf den Verkauf an 
letzte Verbraucher und auf die Auswirkungen den in Nummer 2 bezeichne-
ten Einzelhandelsbetrieben vergleichbar sind,  

 sind außer in Kerngebieten nur in für sie festgesetzten Sondergebieten zu-
lässig. Auswirkungen im Sinne des Satzes 1 Nr. 2 und 3 sind insbesondere 
schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des § 3 des Bundes-Immissions-
schutz-gesetzes sowie Auswirkungen auf die infrastrukturelle Ausstattung, 
auf den Verkehr, auf die Versorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich der 
in Satz 1 bezeichneten Betriebe, auf die Entwicklung zentraler Versorgungs-
bereiche in der Gemeinde oder in anderen Gemeinden, auf das Orts- und 
Landschaftsbild und auf den Naturhaushalt. 

 Auswirkungen im Sinne des Satzes 2 sind bei Betrieben nach Satz 1 Nr. 2 
und 3 in der Regel anzunehmen, wenn die Geschossfläche 1.200 m² über-
schreitet. Die Regel des Satzes 3 gilt nicht, wenn Anhaltspunkte dafür be-
stehen, dass Auswirkungen bereits bei weniger als 1.200 m² Geschossfläche 
vorliegen oder bei mehr als 1.200 m² nicht vorliegen; dabei sind in Bezug 
auf die in Satz 2 bezeichneten Auswirkungen insbesondere die Gliederung 
und die Größe der Gemeinde und ihrer Ortsteile, die Sicherung der verbrau-
chernahen Versorgung der Bevölkerung und das Warenangebot des Be-
triebs zu berücksichtigen.“ 

Ob ein Vorhaben als Einzelhandelsgroßprojekt einzustufen ist, hat in einer zweistufigen Prü-

fung getrennt voneinander zu erfolgen: 

1. Handelt es sich bei dem Vorhaben um einen großflächigen Einzelhandelsbetrieb bzw. 

wird die Großflächigkeit des Vorhabens erfüllt, was i. d. R. bei einer Überschreitung der 

Verkaufsfläche von 800 m² der Fall sein wird.2 

2. Die in § 11 Abs. 3 BauNVO beschriebenen Auswirkungen müssen zu erwarten sein, was 

regelmäßig ab einer Geschossfläche von 1.200 m² anzunehmen ist (= Regelvermutung). 

Die Regelvermutung ist jedoch gem. § 11 Abs. 3, Satz 4 BauNVO widerlegbar. Der Nachweis 

kann im Zuge einer Einzelfallprüfung erbracht werden, wenn im konkreten Einzelfall keine 

Auswirkungen im Sinne des § 11 Abs. 3, Satz 3 BauNVO zu erwarten sind. Mit Bezug auf die im 

§ 11 Abs. 3 BauNVO beschriebenen Auswirkungen sind dabei insbesondere die Gliederung und 

Größe der Gemeinde und ihrer Ortsteile, die Sicherung der verbrauchernahen Versorgung der 

Bevölkerung und das Warenangebot des Betriebes zu berücksichtigen.  

                                                           
1  Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 
2  Vgl. BVerwG Urteil vom 24. November 2005, 4 C 10.04. In diesem Urteil hat das BVerwG die Grenze der 

Großflächigkeit von 700 auf 800 m² erhöht. Großflächig im Sinne des § 11 Abs. 3, Satz 1, Nr. 2 BauNVO sind 
demnach diejenigen Betriebe, die eine Verkaufsfläche von 800 m² überschreiten. Zur Verkaufsfläche zäh-
len, der Kassenvorraum (einschließlich eines Bereichs zum Einpacken der Waren und zur Entsorgung von 
Verpackungsmaterialien) und ein evtl. vorhandener Windfang. Ebenfalls der Verkaufsfläche zuzurechnen 
sind die Bedienbereiche (z. B. Fleisch- / Wursttheke). 
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3.  Marktentwicklung im Lebensmitteleinzelhandel  

Die Dynamik in der Branche ist nach wie vor ungebrochen. So optimieren derzeit nahezu alle 

wesentlichen Betreiber des Lebensmitteleinzelhandels ihre Standortnetze. Hiermit verbunden 

ist häufig auch eine Flächenausweitung der einzelnen Betriebe bzw. Standorte, da die Flächen-

inanspruchnahme aufgrund der steigenden Anforderung an die Warenpräsentation, die in-

terne Logistik sowie den demografischen Wandel zunimmt.  

Die einzelnen Betriebstypen des Lebensmitteleinzelhandels weisen eine unterschiedliche Ent-

wicklung auf. Während Supermärkte und große Supermärkte ihre Marktposition ausbauen 

konnten, waren die Marktanteile der SB-Warenhäuser und kleinen Lebensmittelgeschäfte 

rückläufig. Auch der Marktanteil von Lebensmitteldiscountern ist seit 2019 leicht zurückge-

gangen.  

Abbildung 1: Entwicklung der Marktanteile im deutschen Lebensmitteleinzelhandel 2010 – 2020 

Quelle:  EHI Europäisches Handelsinstitut: Handelsdaten aktuell 2019, GMA-Darstellung 2022 

Im Einzelhandel werden verschiedene Betriebstypen unterschieden. Die Ausdifferenzierung 

ist dabei für den Lebensmitteleinzelhandel verfeinert worden. Als Kriterien für die Differenzie-

rung nach Betriebstypen wird dabei neben der Verkaufsfläche v. a. auch die Sortimentsstruk-

tur und hier insbesondere der Anteil an sog. Nonfood-Waren herangezogen. 
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Die Definitionen für Betriebstypen liegen seitens mehrerer Institutionen und Institute vor. Die 

Definition, auf die in vorliegender Untersuchung zurückgegriffen wird, ist die des EHI Retail 

Institute, welche im Einzelnen folgende Definitionen beinhaltet:3  

 

Kleines Lebensmittelgeschäft 

Ein kleines Lebensmittelgeschäft ist ein Einzelhandelsgeschäft mit weniger als 

400  m² Verkaufsfläche, das ein begrenztes Lebensmittel- und Nonfood I-Sortiment4 

anbietet.  

Convenience Store  

Ein Convenience Store ist ein Einzelhandelsgeschäft mit einer Verkaufsfläche unter 

400  m², das ein begrenztes Sortiment aus den Warenbereichen Tabakwaren, Süß-

waren, Getränke, Presseartikel sowie frische Snacks und Fertiggerichte bietet. Ein 

Convenience Store zeichnet sich durch seine bequeme Erreichbarkeit und übliche 

Sonntagsöffnung aus. Zu den Convenience Stores gehören Kioske und Tankstellens-

hops.  

Discounter 

Ein Lebensmitteldiscounter ist ein Einzelhandelsgeschäft mit einer üblichen Ver-

kaufsfläche unter 1.000 m², das ausschließlich in Selbstbedienung ein begrenztes, 

auf umschlagstarke Artikel konzentriertes Lebensmittelangebot und Nonfood I-Sor-

timent sowie ein regelmäßig wechselndes Aktionsangebot mit Schwerpunkt Non-

food II5 führt.  

Supermarkt  

Ein Supermarkt ist ein Einzelhandelsgeschäft mit einer Verkaufsfläche zwischen 

400  und 2.500 m², das ein Lebensmittelvollsortiment und Nonfood I-Artikel führt 

und einen geringen Verkaufsflächen-Anteil an Nonfood II aufweist.  

Großer Supermarkt  

Ein großer Supermarkt ist ein Einzelhandelsgeschäft mit einer Verkaufsfläche zwi-

schen 2.500 und 5.000 m², das ein Lebensmittelvollsortiment sowie Nonfood I und 

Nonfood II-Artikel führt.  

SB-Warenhaus 

Ein SB-Warenhaus ist ein Einzelhandelsgeschäft mit einer Verkaufsfläche von min-

destens 5.000 m², das ein Lebensmittelvollsortiment und Nonfood I-Artikel sowie 

ein umfangreiches Nonfood II-Angebot führt. 

 

Die Betriebstypen unterscheiden sich in erster Linie hinsichtlich ihrer Sortimentsstruktur. Dies 

wird v. a. quantitativ durch die Zahl der geführten Artikel deutlich. Während ein Supermarkt 

im Mittel ca. 11.800 Artikel offeriert, bieten Lebensmitteldiscounter dagegen im Schnitt ledig-

lich ca. 2.300 Artikel an (vgl. Tabelle 1). Bei allen Betriebstypen liegt das Schwergewicht auf 

Waren des kurzfristigen Bedarfs.  

  

                                                           
3  Vgl. EHI handelsdaten aktuell 2018, S. 381. 
4  Drogerieartikel, Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel sowie Tiernahrung. 
5  Ge- und Verbrauchsgüter des kurz-, mittel- und langfristigen Bedarfs wie Textilien, Schuhe, Gartenbedarf, 

Unterhaltungselektronik, Elektrogroßgeräte, Bücher und Presseartikel usw. 
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Tabelle 1: Sortimentsangebot von Lebensmittelvollsortimentern und Supermärkten  

Hauptwarengruppen 

Lebensmitteldiscounter  

( 805 m² VK) 

Supermarkt 

( 1.035 m² VK) 

Großer Supermarkt 

( 3.309 m² VK) 

Durchschnittliche Artikelzahl (2016) 

absolut in % absolut in % absolut in % 

Food 1.755 76 8.995 76 15.730 63 

Nonfood I 265 12 2.030 17 4.825 19 

Nonfood II 275 12 805 7 4.450 18 

Nonfood insgesamt 540 24 2.835 24 9.275 37 

Insgesamt 2.295 100 11.830 100 25.005 100 

Quelle: EHI Köln, Sortimentsbreitenerhebung. In: handelsdaten aktuell 2020. 

 

4.  Vorhabenbeschreibung 

In der Gemeinde Massenbachhausen soll am südlichen Siedlungsrand der bestehende Anbie-

ter Netto, Heilbronner Straße, von derzeit 754 m² auf dann ca. 1.000 m² VK unter Einbezug 

des benachbarten Grundstücks erweitert werden.  

Die Fa. Netto offeriert eine für Discounter sehr breite Produktpalette (u. a. Mehrweggetränke, 

Frischeprodukte sowie Molkereiprodukte, Non-Food-Artikel wie Zeitschriften, Pflege-,  

Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel) sowie einen hohen Anteil an Handelsmarken (ca. 60 %). 

Anders als etwa bei Aldi und Lidl spielen wöchentlich wechselnde Aktionsartikel aus den Be-

reichen Nonfood II (z. B. Textilien, Gartenbedarf, Bau‐ und Heimwerkerbedarf) in den Netto‐
Filialen nur eine geringe Rolle. Das Netto-Angebot wird zumeist durch eine Bäckereifiliale er-

gänzt. Mit diesem Konzept profiliert sich Netto v. a. als Nahversorger im ländlichen Raum. Als 

sog. Softdiscounter führt Netto rd. 5.000 Standardartikel6 und liegt damit an der Spitze der 

Discounter. Somit weist Netto bereits Merkmale eines Supermarktes auf. Die durchschnittli-

che Größe einer Netto-Filiale liegt bei rd. 802 m² Verkaufsfläche, der Durchschnittsumsatz bei 

ca. 3,6 – 3,7 Mio. € je Filiale.7  

 

  

                                                           
6  Fa. Netto 2021, www.netto-online.de/unternehmen/Unser-Konzept.chtm. 
7  Hahn Retail Real Estate Report 2021 / 2022 
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II.  Konzentrationsgebot gemäß Ziel 3.3.7 LEP Baden-Württemberg und Ziel 

2.4.3.2.2 Regionalplan Heilbronn Franken 2020 

1.  Makrostandort Massenbachhausen 

Die Gemeinde Massenbachhausen liegt im Nordwesten Baden-Württembergs im Landkreis 

Heilbronn und verfügt derzeit über rd. 3.583 Einwohner.8 Im Regionalplan Heilbronn-Franken 

ist der Gemeinde keine zentralörtliche Funktion zugewiesen. Massenbachhausen liegt in der 

Randzone um den Verdichtungsraum und gehört dem Mittelbereich Heilbronn sowie dem 

Nahbereich des Kleinzentrums Schwaigern an. Das Oberzentrum Heilbronn befindet sich ca. 

15 km östlich.  

In den vergangenen 10 Jahren konnte die Gemeinde Massenbachhausen einen Bevölkerungs-

zuwachs verzeichnen. Im Zeitraum 2011 bis 2021 ist eine Zunahme um ca. 5,7 % zu konstatie-

ren.9 Auch für die kommenden Jahre wird ein weiterer, leichter Bevölkerungszuwachs prog-

nostiziert (EW 2035: 3.599).  

Tabelle 2: Bevölkerungsentwicklung im regionalen Vergleich 

Kommune / 

Landkreis 

Einwohner Entwicklung 2011 – 20211 

2011 2021 absolut in % 

Massenbachhausen 3.391 3.583 192 + 5,7 

Kirchhardt 5.444 6.037 593 + 10,9 

Gemmingen 4.945 5.314 269 + 7,5 

Schwaigern 10.812 11.456 644 + 6,0 

LK Heilbronn 323.132 347.729 24.597 + 7,6 

Region Heilbronn-Franken 864.135 918.139 54.004 + 6,2 

Baden-Württemberg 10.493.076 11.123.393 630.317 + 6,0 

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg; Stand jeweils 30.06. 

Die Siedlungsstruktur von Massenbachhausen wird durch einen relativ kompakten Ort ge-

prägt. Am südlichen Rand von Massenbachhausen befindet sich das Neubaugebiet „Schmäh‐
ling“, dessen Aufsiedlung (Schmähling II. 2. Erweiterung) fast abgeschlossen ist, am westlichen 

Ortsrand ist ein Neubaugebiet in Planung. Am südwestlichen Ortsrand liegt ein ausgedehntes 

Gewerbegebiet.  

Die regionale Verkehrsanbindung ist durch die Nähe zur Autobahn A 6 (Mannheim – Heilbronn) 

als gut einzustufen. Die nächstgelegenen Bundesstraßen (B 39: Sinsheim – Heilbronn und B 

293: Bretten – Heilbronn) verlaufen 4 – 5 km nördlich bzw. südlich der Gemeinde in West-Ost-

Richtung). An den ÖPNV ist die Gemeinde über mehrere Haltestellen an das lokale Busnetz 

des Heilbronner Verkehrsverbundes angebunden. 

  

                                                           
8  Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg; Stand: 30.06.2021.. 
9  Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg. Ab 2011 Zensus berücksichtigt. 
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Karte 1:  Lage und zentralörtliche Struktur im Untersuchungsraum

Quelle: Kartengrundlage GfK GeoMarketing,

GMA-Bearbeitung 2022
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Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Massenbachhausen betrug 2021 ca. 

804 Personen.10 Der Großteil hiervon (68 %) entfiel auf das produzierende Gewerbe, jeweils 

16 % sind dem Bereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe und den sonstigen Dienstleistungen 

zuzuordnen. Die Gemeinde besitzt eine unterdurchschnittliche Bedeutung als Arbeitsplatz-

standort. Rd. 643 Berufseinpendlern standen 2021 ca. 1.450 Berufsauspendler gegenüber. 

Daraus ergibt sich ein negativer Pendlersaldo von - 807 sozialversicherungspflichtig Beschäf-

tigten.  

Im Rahmen dieser Untersuchung ist vorrangig die Einzelhandelsstruktur in der Gemeinde Mas-

senbachhausen zu untersuchen. Im Hinblick auf das Standortgefüge können folgende wesent-

liche Einzelhandelslagen festgestellt werden: 

 Die Ortsmitte erstreckt sich entlang der Heilbronner Straße im Bereich zwischen dem 

Backhausplatz im Nordwesten und der Schulstraße im Süden (vgl. Karte 2). In diesem Be-

reich befinden sich kleinteilige Einzelhandelsgeschäfte (Bäckerei, Schuhgeschäft, Apo-

theke) sowie Dienstleistungsnutzungen (Frisör, Volksbank, Sparkasse, Postagentur u. a.) 

und öffentliche Einrichtungen. Ein durchgängiger Geschäftsbesatz ist allerdings nicht vor-

handen. Neben Wohnen, Dienstleitern und weiteren Nutzungen (Rathaus, Kirche) nimmt 

der Einzelhandel nur noch eine stark untergeordnete Rolle ein. Dies ergibt sich auch aus 

der Schließung des nah & gut Marktes. 

 Am südlichen Ortsausgang befindet sich der zu untersuchende Netto Lebensmitteldis-

counter, der den Versorgungsschwerpunkt in der Gemeinde darstellt. Im Gewerbegebiet 

ist darüber hinaus ein Getränkemarkt etabliert. 

  

                                                           
10  Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stand: 30.06.2021. 
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Projektstandort

Ortsmitte

Karte 2: Einzelhandelsstrukturen in der Gemeinde Massenbachhausen
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Quelle: © OpenStreetMap-Mitwirkende,

© Microsoft, Nokia

GMA-Bearbeitung 2022
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2.  Konzentrationsgebot – landesplanerische Vorgaben 

Zunächst ist in einem ersten Schritt zu bewerten, ob die Gemeinde Massenbachhausen unter 

landes- und regionalplanerischen Gesichtspunkten zur Ansiedlung bzw. Erweiterung großflä-

chiger Einzelhandelsbetriebe geeignet ist. Hierfür ist die sog. „raumordnerische Kernrege‐
lung / Konzentrationsgebot“ zu prüfen. 

Maßgeblich hierfür ist das Ziel 3.3.7 des LEP 2002 Baden-Württemberg: 

3.3.7(Z) Einkaufszentren, großflächige Einzelhandelsbetriebe und sonstige großflächige 

Handelsbetriebe für Endverbraucher (Einzelhandelsgroßprojekte) sollen sich in 

das zentralörtliche Versorgungssystem einfügen; sie dürfen in der Regel nur in 

Ober-, Mittel- und Unterzentren ausgewiesen, errichtet oder erweitert werden. 

Hiervon abweichend kommen auch Standorte in Kleinzentren und Gemeinden 

ohne zentralörtliche Funktion in Betracht, wenn  

 dies nach den raumstrukturellen Gegebenheiten zur Sicherung der Grundversor-

gung geboten ist oder 

 diese in Verdichtungsräumen liegen und mit Siedlungsbereichen benachbarter 

Ober-, Mittel- oder Unterzentren zusammengewachsen sind. 

Im Regionalplan Heilbronn-Franken 202011 und dem Einzelhandelserlass Baden-Württem-

berg12 wird die o. g. Regelung ebenfalls aufgegriffen. In Massenbachhausen sind Einzelhan-

delsgroßprojekte zur Sicherung der Grundversorgung demnach nur dann zulässig, wenn „der 
Absatz nicht wesentlich über das Gemeindegebiet hinausgeht.“13  

Mit Bezug auf die raumordnerische Kernregelung bzw. das Konzentrationsgebot ist festzuhal-

ten, dass die Gemeinde Massenbachhausen zwar in der Randzone um den Verdichtungsraum 

liegt, sie ist allerdings mit den Siedlungsbereichen benachbarter Ober-, Mittel- oder Unterzen-

tren nicht zusammengewachsen. Es gilt in diesem Zusammenhang nur der Tatbestand der 

„raumstrukturellen Gegebenheiten zur Sicherung der Grundversorgung.“ Daher sind zunächst 

die bestehenden Versorgungsstrukturen in der Gemeinde und im Umfeld näher zu analysie-

ren. 

 

3.  Versorgungsstrukturen im Lebensmitteleinzelhandel  

3.1 Versorgungsstrukturen in Massenbachhausen 

Das Angebot im Nahrungs- und Genussmittelbereich wird in Massenbachhausen seit der 

Schließung des kleinen nah und gut-Lebensmittelmarktes in der Ortsmitte vorwiegend durch 

den zu untersuchenden Netto Lebensmitteldiscounter geprägt. Dieser befindet sich am süd-

östlichen Ortsausgang und ist bereits seit einigen Jahren in Massenbachhausen ansässig. Die 

Neuansiedlung eines weiteren Marktes in der Ortsmitte ist aufgrund fehlender Potenzialflä-

chen nicht vorgesehen.  

                                                           
11  Quelle: Regionalplan Heilbronn-Franken 2020, Ziel 2.4.3.2.2. 
12  Quelle: Einzelhandelserlass Baden-Württemberg, Kapitel 3.2 raumordnerische Kernregelung. 
13  Vgl. Regionalplan Heilbronn-Franken 2020, Ziel 2.4.3.2.2. 
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Aktuell ist somit in der Ortsmitte von Massenbachhausen nur noch eine Bäckerei am Back-

hausplatz vorhanden. Des  Weiteren existiert an der Gemminger Straße noch ein Selbstbedie-

nungs-Hofladen (Hofladen Familie Schwarz). Im Gewerbegebiet ist an der Daimlerstraße ein 

Getränkemarkt (Freyer) ansässig. 

Insgesamt beläuft sich die Verkaufsfläche im Lebensmitteleinzelhandel in Massenbachhausen 

auf ca. 1.120 m², auf der nach gutachterlicher Einschätzung im Nahrungs- und Genussmittel-

bereich eine Umsatzleistung von ca. 4,2 Mio. € erzielt wird. 

3.2 Versorgungsstrukturen in Berwangen (Kirchardt) 

Im Ortsteil Berwangen (Kirchardt), welcher sich direkt westlich von Massenbachhausen befin-

det, stellt eine Bäckerei den einzigen Anbieter aus dem Nahrungs- und Genussmittelsegment 

dar. Weitere Anbieter aus dem Lebensmittelbereich sind hier nicht vorhanden.  

3.3 Versorgungsstrukturen im weiteren Untersuchungsraum 

Außerhalb von Massenbachhausen befinden sich zahlreiche Kommunen in unterschiedlicher 

Größe mit eigenständigen Nahversorgungsstrukturen. Kaufkraftabflüsse sind dabei v. a. in 

Richtung Schwaigern festzustellen. Außerhalb der Gemeinde Massenbachhausen ist daher auf 

folgende Wettbewerbsbetriebe hinzuweisen (vgl. Karte 3): 

 

 Schwaigern: 

 Aldi (Lebensmitteldiscounter), OT Massenbach, Massenbachhausener Straße 

 Willig (Warenhaus mit integrierter Lebensmittelabteilung), Marktplatz 

 Norma (Lebensmitteldiscounter), Burgweg 

 Kaufland (großer Supermarkt), Heilbronner Straße 

 Leingarten: 

 Rewe (Supermarkt), Dieselstraße 

 Aldi (Lebensmitteldiscounter), Dieselstraße 

 Netto (Lebensmitteldiscounter), Dieselstraße 

 Lidl (Lebensmitteldiscounter), Eppinger Straße 

 Heilbronn-Kirchhausen: 

 Netto (Lebensmitteldiscounter), Schlossstraße 

 Kirchardt: 

 Rewe (Supermarkt), Daimlerstraße 

 Penny (Lebensmitteldiscounter), Schillerstraße 
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Karte 3: Wettbewerbssituation im Untersuchungsraum
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 Gemmingen: 

 Willig (Warenhaus mit integrierter Lebensmittelabteilung), Eichmühlstraße 

 Netto (Lebensmitteldiscounter), Freizeitweg 

 Bad Rappenau-Fürfeld 

 Penny (Lebensmitteldiscounter), Wilhelm-Hauff-Straße 

Veränderungen im Wettbewerb im Vergleich zur Untersuchung aus dem Jahr 2016 liegen ins-

besondere in der Eröffnung des Penny-Marktes im Ortsteil Fürfeld der Stadt Bad Rappenau 

ebenso wie in dem Anbieterwechsel in Heilbronn-Kirchhausen. Dort wurde der ehemalige 

Treff3000-Markt vom Anbieter Netto übernommen. Insofern kann hier von einer leichten Ver-

schärfung der Wettbewerbssituation im Umfeld gesprochen werden. 

 

4.  Bewertung der Versorgungsstrukturen in Massenbachhausen 

Bei einer Betrachtung der Verkaufsflächenausstattung je 1.000 Einwohner im Nahrungs- und 

Genussmittelbereich (ohne Ladenhandwerk und Spezialanbieter) ist in quantitativer Hinsicht 

in Massenbachhausen derzeit ein unterdurchschnittlicher Wert festzustellen. Für Massen-

bachhausen (ca. 3.583 Einwohner) errechnet sich eine Verkaufsflächenausstattung von ca. 

210 m² VK / 1.000 EW. Dieser Wert liegt deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 435 m² 

VK / 1.000 EW14.  

Die unterdurchschnittliche Verkaufsflächenausstattung spiegelt sich auch in einer niedrigen 

Zentralität von Massenbachhausen wieder. Dieser Wert ergibt sich aus der Gegenüberstellung 

des im Lebensmitteleinzelhandel generierten Umsatzes in Massenbachhausen mit dem örtli-

chen Kaufkraftpotenzial im Nahrungs- und Genussmittelbereich. Hieraus errechnet sich für die 

Gemeinde derzeit eine Zentralität von gerade mal ca. 46 %15. Mehr als die Hälfte der Kaufkraft 

fließt demnach an andere Standorte im Umfeld von Massenbachhausen ab.  

Zusammenfassend ist damit festzuhalten, dass in Massenbachhausen noch ein Entwicklungs-

potenzial im Nahrungs- und Genussmittelbereich besteht. Mit der Verkaufsflächenanpassun-

gen des Netto-Marktes kann ein Teil des Angebotsdefizits im Nahrungs- und Genussmittelbe-

reich abgefangen werden.  

Darüber hinaus konnte Massenbachhausen in den letzten zehn Jahren einen Einwohnerzu-

wachs von rd. 6 % verzeichnen. Gleichzeitig hat sich die Verkaufsfläche im Nahrungs- und Ge-

nussmittelbereich kaum verändert bzw. durch den Wegfall des nah und gut-Marktes verrin-

gert. Die Erweiterung des Netto-Lebensmitteldiscounters trägt dazu bei, die Nahversorgung 

in Massenbachhausen zukunftsfähig aufzustellen.  

 

                                                           
14  Quelle: EHI handel aktuell 2021, S. 80 (ohne Spezialanbieter, Reformhäuser, Getränkemärkte, Bäcker, 

Metzger, Bio-Läden usw. inkl. Nonfoodanteile).  
15  Zentralität = Umsatz / Kaufkraft. Ein möglicher Ansatz zur Beurteilung einer Kommune als Versorgungs-

standort stellt die sog. Zentralitätskennziffer dar. Bei einer Zentralitätskennziffer wird die Kaufkraft in der 
Standortkommune mit dem Umsatz des Einzelhandels in Relation gebracht. Werte über 100 bedeuten, 
dass mehr durch den Einzelhandel umgesetzt wird, als Kaufkraft im Untersuchungsgebiet vorhanden ist. 
Demnach fließt Kaufkraft aus dem Umland zu. 
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5.  Bewertung der Wettbewerbssituation 

Die Analyse der Angebotsstrukturen zeigt, dass im Untersuchungsraum bereits ein breites und 

differenziertes Angebot im Lebensmittelsektor vorhanden ist. Durch die Eröffnung des Penny-

Marktes in Bad-Rappenau-Fürfeld und den Anbieterwechsel von Treff3000 zu Netto in Kirch-

hausen (Heilbronn) hat sich die Wettbewerbssituation noch verschärft. 

Mit Bezug auf die Gemeinde Massenbachhausen ist festzustellen, dass der zu untersuchende 

Netto Lebensmitteldiscounter den einzigen modernen und wettbewerbsfähigen Lebensmit-

telmarkt in der Gemeinde darstellt. Unter Anbetracht der überörtlichen Wettbewerbssitua-

tion ist festzuhalten, dass der nur ca. 600 m südlich gelegene Aldi Lebensmitteldiscounter im 

Schwaigerner Ortsteil Massenbach den Hauptwettbewerber von Netto darstellt 

 

6.  Bewertung des Konzentrationsgebotes 

Mit Bezug auf die Versorgungssituation in Massenbachhausen ist grundsätzlich festzustellen, 

dass eine qualifizierte Grundversorgung im Lebensmittelbereich im Moment nicht gesichert 

ist. Zwar ist mit einem Lebensmitteldiscounter eine gewisse Versorgung vorhanden. Jedoch 

zeigen die unterdurchschnittliche Verkaufsflächenausstattung und die Kaufkraftabflüsse, dass 

die Gemeinde Massenbachhausen mit dem vorhandenen Besatz ihrer Versorgungsaufgabe für 

3.583 Einwohner nur teilweise gerecht wird. So kann der Netto-Markt als Lebensmitteldis-

counter keine umfassende Grundversorgung anbieten. Im Sinne einer vorausschauenden Ge-

meindeentwicklung sind daher Maßnahmen zu treffen, um eine adäquate Grundversorgung 

in Massenbachhausen sicherzustellen. Mit der Erweiterung des Marktes könnte der Netto-

Lebensmitteldiscounter zukunftsfähig aufgestellt und die Grundversorgung der Massenbach-

hausener Bevölkerung langfristig gesichert werden. 

Vor diesem Hintergrund sind in Massenbachhausen besondere „raumstrukturelle Gegeben-

heiten“ festzuhalten, um von der Ausnahmeregelung des Konzentrationsgebotes Gebrauch zu 

machen. Das Konzentrationsgebot wird somit erfüllt.  
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III.  Integrationsgebot  

Zur Prüfung des Integrationsgebotes ist der Untersuchungsstandort unter Berücksichtigung rele-

vanter Kriterien wie Lage zum zentralen Versorgungsbereich, Lage zu den Wohngebieten (= Nah-

versorgungsfunktion) sowie verkehrliche Erreichbarkeit einzuordnen und hinsichtlich seiner städ-

tebaulichen Integration und seiner Nahversorgungsfunktion zu beurteilen. 

 

1.  Mikrostandort „Heilbronner Straße 99“ 

Der Standort des Netto-Lebensmitteldiscounters befindet sich am südöstlichen Ortsausgang 

der Gemeinde Massenbachhausen. Das Areal wird im Norden von einer Grünfläche, im Osten 

von einem Bachlauf (Biberbach), im Süden von einem Regenrückhaltebecken und im Westen 

von der Heilbronner Straße begrenzt (vgl. Karte 4). Von der Heilbronner Straße ist der Netto-

Markt sehr gut einsehbar. Die Parkplätze sind dem Lebensmitteldiscounter in südlicher und 

westlicher Richtung vorgelagert.  

Das Standortumfeld wird durch Wohnbebauung, landwirtschaftliche Flächen sowie in be-

grenztem Umfang durch Gewerbe- und Dienstleistungsnutzungen geprägt. So schließen sich 

in nördlicher Richtung, jenseits der Grünfläche, gewerbliche Nutzungen an. Im Osten grenzen 

der Biberbach und eine Ackerfläche an. Westlich des Projektstandortes, auf der anderen Stra-

ßenseite der Heilbronner Straße, liegt das fast vollständig bebaute Neubaugebiet „Schmähling 

II.  Südlich liegt ein Regenrückhaltebecken sowie – auf der gegenüber liegenden Straßenseite 

der Heilbronner Straße – Wohnbebauung des Neubaugebiets, ein Spielplatz und weitere land-

wirtschaftliche Flächen.  

Die verkehrliche Anbindung des Projektstandortes ist durch die Lage an der Heilbronner 

Straße, welche als Hauptdurchgangsstraße fungiert, als gut einzustufen. Die Zufahrt zum 

Netto-Markt erfolgt direkt von der Heilbronner Straße. Vom Ortskern kommend ist eine Links-

abbiegespur eingerichtet.  

Für Fußgänger ist der Netto-Lebensmitteldiscounter aus dem westlich gelegenen Neubauge-

biet problemlos zu erreichen. Auf Höhe des Netto-Marktes ist eine Fußgängerfurt vorhanden, 

welche die Überquerung der Heilbronner Straße erleichtert. Zudem besteht ein barrierefreier 

Zugang, der die Überquerung des Grünstreifens zwischen der Heilbronner Straße und dem 

Parkplatz ermöglicht. Aus dem nördlich gelegenen Wohngebiet kann der Lebensmitteldis-

counter über einen von der Vogelsangstraße abzweigenden Fußweg erreicht werden. Der 

Weg führt entlang des Biberbachs. Zudem ist an der Heilbronner Straße ein Gehweg einge-

richtet, so dass der Lebensmittelmarkt auch vom Ortskern und dem westlich und südlich ge-

legenen Wohngebiet erreicht werden kann.  
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überwiegend Wohnnutzung
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Karte 4: Direktes Standortumfeld des Netto-Lebensmitteldiscounters
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Karte 5: Fußläufige Erreichbarkeit des Projektstandortes
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Der Netto-Markt verfügt über keine direkte Anbindung an das Netz des ÖPNV. Allerdings be-

finden sich sowohl an der Vogelsangstraße als auch an der Heilbronner Straße zwei Bushalte-

stellen in fußläufiger Distanz (Haltestelle Vogelsangstraße: ca. 150 m; Haltestelle Heilbronner 

Straße: ca. 220 m). 

Aufgrund seiner Nähe zu den Wohngebieten kann der Netto-Lebensmitteldiscounter eine 

Nahversorgungsfunktion für weite Teile des Gemeindegebietes übernehmen. Eine fußläufige 

Erreichbarkeit ist bei einer Entfernung von ca. 700 – 1.000 m gegeben.16 Die westlich und 

nördlich gelegenen Wohngebiete befinden sich demnach noch in fußläufiger Entfernung zum 

Standort (vgl. Karte 5). Es ist darauf hinzuweisen, dass sich mit der Aufstockung des Neubau-

gebietes „Schmähling II“ die Nahversorgungssituation des Netto-Marktes weiter stark verbes-

sert hat. Durch die neue Wohnbebauung und den Spielplatz im Süden des Marktes (beides auf 

der gegenüberliegenden Straßenseite der Heilbronner Straße) ist dem Markt wesentlich mehr 

Bezug zu Wohnnutzungen zuzuschreiben.   

 

2.  Standortalternativenprüfung  

Da sich der Projektstandort nicht in der Ortsmitte befindet, wurden bereits im Jahr 2016 meh-

rere Potenzialflächen untersucht, um mögliche alternative Standorte in besser integrierten 

Lagen zu identifizieren. Damals wurden von der Gemeinde Massenbachhausen mehrere Flä-

chen vorgeschlagen (vgl. Karte 6), die von der GMA überprüft und ergänzt wurden. Als we-

sentliche Kriterien für die Eignung der Grundstücke zur Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes 

sind folgende Punkte zu nennen:  

 Mindestgröße von ca. 5.000 m² 

 derzeitige planungsrechtliche Situation 

 ausreichende Dimensionierung / günstiger Grundstückszuschnitt / weitgehend ebene 

Fläche / gute Einsehbarkeit 

 städtebaulich integrierte Lage / Eignung als Nahversorgungsstandort 

 möglichst geringes Konfliktpotenzial mit vorhandenen (und geplanten) Umfeldnutzun-

gen 

 gute verkehrliche Erreichbarkeit. 

Die Ergebnisse werden in nachfolgender Tabelle dargestellt: 

 

  

                                                           
16  Die Bezirksregierung Köln geht in ihrem Merkblatt „Regelungen für Einzelhandelsbetriebe zur Nahversor‐

gung“ von einem fußläufigen Einzugsbereich von 700 m aus. In der Fachliteratur werden entweder Gehzei‐
ten oder Entfernungen definiert. Diese liegen bei rd. 10 Minuten bzw. zwischen 500 und 1.000 m. 
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Projektstandort

Ortsmitte

Potenzialflächen

Karte 6: Potenzialflächen in Massenbachhausen

AUSWIRKUNGSANALYSE ERWEITERUNG LEBENSMITTELDISCOUNTER IN MASSENBACHHAUSEN

P

Quelle: © OpenStreetMap-Mitwirkende,

© Microsoft, Nokia

GMA-Bearbeitung 2022

P

2

6

7

8

9

1
5

3

4



 

  

 

 AUSWIRKUNGSANALYSE ERWEITERUNG LEBENSMITTELDISCOUNTER IN MASSENBACHHAUSEN 
 

 

 info@gma.biz / www.gma.biz  23 

  

Tabelle 3: Eigenschaften und Bewertung der Potenzialflächen in Massenbachhausen 

Nr. Größe Lage 

Distanz  

zum  

Ortskern 

Topografie /  

Grundstücks- 

eigenschaften 

Nutzung Erschließung 
Planungsrechtliche 

Festsetzungen 
Fazit 

1 1.180 m² 
integrierte Lage im nord-

westlicher Bereich der 

Ortsmitte 

0 m 
nach Norden hin 

leicht ansteigend 

Brachfläche  

(Grünfläche) 

gut, über die Heilbron-

ner Straße und die 

Fuchslochstraße 

unbeplanter Innenbe-

reich nach § 34 BauGB, 

Bauverbotsfläche, Teil-

überflutungsfläche HQ 

100 

Größe nicht ausreichend, keine Be-

bauung möglich 

2 854 m² 
integrierte Lage am Rand 

des Ortskerns 
ca. 170 m 

sehr schmaler 

Grundstücks-       

zuschnitt 

Brachfläche 

über die Fürfelder 

Straße, insgesamt je-

doch suboptimal durch 

geringe Grundstücks-

breite 

unbeplanter Innenbe-

reich nach § 34 BauGB 
Größe nicht ausreichend 

3 7.603 m² 

integrierte Lage am süd-

westlichen Rand des 

Ortskerns 

ca. 10 m 
ebene Fläche, di-

verse Grundstücke 

Kleingärten, 

Grünfläche 

schlechte Erschlie-

ßungssituation über die 

Gartenstraße (verdohl-

ter Bach, fehlende Ein-

sehbarkeit von den 

Hauptverkehrsachsen), 

durch Wohnbebauung 

keine Erschließung von 

der Gemminger Straße 

möglich 

ausgewiesene „private 
Grünfläche“ 

integrierter Standort mit ausrei-

chender Flächengröße, Standort 

für Einzelhandelsnutzung durch 

problematische Erschließungssitua-

tion und fehlende Einsehbarkeit 

nicht empfehlenswert  

4 3.795 m² westlicher Ortsrand ca. 500 m 
ebene Fläche, 

Sumpfgelände 

Grünfläche, meh-

rere Grundstücke 

sehr gut, über die Sins-

heimer Straße 

ausgewiesene „Fläche 
für Landwirtschaft“, 
Sumpfgelände, Teil-

überflutungsfläche HQ 

100 

Größe nicht ausreichend, nicht in-

tegrierte Lage und Bebauung in 

Überflutungsfläche nicht möglich  

5 5.350 m² westlicher Ortsrand ca. 600 m 
ebene Fläche, sub-

optimaler Grund-

stückszuschnitt 

Stallungen des 

Kleintierzüchter-

vereins 

schlecht, nur über Feld-

weg bzw. die Schaf-

gasse 

ausgewiesene „Fläche 
für Kleintierhaltung“  

Fläche durch suboptimalen Grund-

stückszuschnitt nicht geeignet, 

nicht integrierte Lage mit schlech-

ter Verkehrsanbindung 

6 3.951 m² westlicher Ortsrand ca. 600 m ebene Fläche 
Fläche derzeit 

teilweise bebaut 

sehr gut, über die Sins-

heimer Straße 

Teil des Naturschutzge-

bietes „Klinge / 
Froschäcker“ 

Größe nicht ausreichend, nicht in-

tegrierte Lage, Bebauung im Natur-

schutzgebiet nicht zulässig 
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Nr. Größe Lage 

Distanz  

zum  

Ortskern 

Topografie /  

Grundstücks- 

eigenschaften 

Nutzung Erschließung 
Planungsrechtliche 

Festsetzungen 
Fazit 

7 1.863 m² nordwestlicher Ortsrand ca. 610 m 

suboptimaler 

Grundstückszu-

schnitt 

Grünfläche 
gut, über die Fürfelder 

Straße 

Teil des Naturschutzge-

bietes „Klinge / 
Froschäcker“, Außen‐
bereich 

Größe nicht ausreichend, nicht in-

tegrierte Lage, Bebauung im Natur-

schutzgebiet nicht zulässig 

8 8.422 m² südwestlicher Ortsrand ca. 390 m 

Geländesprung zwi-

schen Zufahrts-

straße und Grund-

stück, diverse 

Grundstücke 

landwirtschaftli-

che Fläche 

gute Erreichbarkeit 

über die Gemminger 

Straße, erschwerte Zu-

fahrt durch topographi-

sche Situation 

momentan Außenbe-

reich nach § 35 BauGB, 

ein Teil der Fläche ist 

als Biotopstreifen aus-

gewiesen, ein Teil der 

Fläche wird für neue 

Wohnbebauung vorge-

sehen 

schwierige Zufahrtssituation, 

Größe ausreichend, aber durch 

nicht integrierte Lage nicht emp-

fehlenswert  

9 53.325 m² 

südwestlicher Ortsrand, 

nur gewerbliche Nutzun-

gen im Umfeld 

ca. 1.000 m ebene Fläche 
landwirtschaftli-

che Fläche 

eingeschränkte Er-

reichbarkeit, da nicht 

über eine Haupter-

schließungsstraße an-

fahrbar 

momentan Außenbe-

reich nach § 35 

BauGB; im FNP als 

künftiges Gewerbege-

biet ausgewiesen 

größe ausreichend, jedoch auf-

grund der nicht integrierten Lage 

nicht empfehlenswert 

Quelle: Gemeinde Massenbachhausen, GMA-Analyse 2022 
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Potenzialflächen Nrn. 1, 2, 4, 6 und 7 

aufgrund ihrer zu geringen Grundstücksgröße für die Ansiedlung eines modernen Lebensmit-

telmarktes nicht in Frage kommen. Die Fläche Nr. 3, welche an den südwestlichen Bereich des 

Ortskerns angrenzt, verfügt insgesamt über eine ausreichende Dimensionierung sowie eine 

integrierte Lage. Allerdings setzt sich die Potenzialfläche aus mehreren Grundstücken (u. a. 

Kleingärten) zusammen, so dass sich der Erwerb schwierig gestalten könnte. Problematisch 

stellt sich auch die Erschließungssituation dar, denn aufgrund der an der Gemminger Straße 

vorhandenen Wohnbebauung könnte die Fläche nur über die schmale Gartenstraße angefah-

ren werden, unter der zudem ein verdohlter Bach verläuft. Aus Einzelhandelssicht sind daher 

die fehlende Einsehbarkeit sowie die problematische Zufahrtssituation als negative Faktoren 

hervorzuheben, welche den Bau eines Lebensmittelmarktes unrealistisch machen.  

Die Fläche Nr. 5, welche am westlichen Ortsrand liegt, weist insgesamt zwar eine ausreichende 

Dimensionierung auf. Durch ihren suboptimalen Zuschnitt, die nicht integrierte Lage und die 

schlechte Verkehrsanbindung ist sie jedoch für die Etablierung eines Nahversorgungsstandor-

tes ebenfalls nicht geeignet.  

Auch die Potenzialfläche Nr. 8 verfügt über eine ausreichende Grundstücksgröße. Allerdings 

sprechen die topographische Situation, die die verkehrliche Erschließung des Geländes er-

schwert, die Ausweisung eines Teils der Potenzialfläche als „Biotopstreifen“ sowie die nicht 
integrierte Lage gegen den Bau eines Lebensmittelmarktes. Darüber hinaus ist ein Teil davon 

aktuell für ein Neubaugebiet vorgesehen. 

Ähnliches gilt auch für die Potenzialfläche Nr. 9, welche sich am westlichen Ortsrand, im di-

rekten Anschluss an das bestehende Gewerbegebiet befindet. Für die Etablierung eines Nah-

versorgungsstandortes ist das Grundstück aufgrund der großen Distanz zum Ortskern und der 

fehlenden Anbindung an bestehende Wohngebiete nicht geeignet. 

Vor dem geschilderten Hintergrund kann somit festgestellt werden, dass in Massenbachhau-

sen keine Potenzialfläche zur Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes vorhanden ist, die im Ver-

gleich zum Standort des bestehenden Netto-Marktes eine bessere städtebauliche Integration 

aufweist.  

 

3.  Integrationsgebot – landesplanerische Vorgaben 

Das sog. Integrationsgebot ist auf Ziel 3.3.7.1 LEP Baden-Württemberg zurückzuführen:  

„[...] Einzelhandelsgroßprojekte sollen vorrangig an städtebaulich integrierten 
Standorten ausgewiesen, errichtet oder erweitert werden. [...].“ 

Der Einzelhandelserlass Baden-Württemberg führt unter 3.2.2.3 weiter aus, dass ein Einzel-

handelsgroßprojekt im zentralörtlichen Versorgungskern (Stadt- und Ortskern) errichtet oder 

erweitert oder diesem in unmittelbarer Nähe zugeordnet werden soll, so dass in der Regel 

keine Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit dieses Versorgungskerns der Standortge-

meinde gegeben ist. 

„[...] Solche Standorte haben deshalb Vorrang vor städtebaulichen Randlagen [...].“ 
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4.  Bewertung des Integrationsgebots 

Zur Bewertung des Integrationsgebotes sind somit folgende Standortfaktoren hervorzuheben: 

 Gute Verkehrsanbindung für den Individualverkehr, Fußgänger, Fahrradfahrer; ÖPNV-

Anbindung (Bushaltestelle) in fußläufiger Distanz. 

 Fußläufige Erreichbarkeit für weite Teile des Gemeindegebietes. 

 Standort dient bereits seit mehreren Jahren der Grundversorgung in der Gemeinde 

Massenbachhausen. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich der Projektstandort am südlichen Ortsaus-

gang von Massenbachhausen befindet. Der Netto-Markt erfüllt eine Nahversorgungsfunktion 

für weite Teile des Gemeindegebietes. Für die Mehrzahl der Einwohner ist der Markt fußläufig 

erreichbar. Mit der in den letzten Jahren erfolgten Aufsiedlung des Baugebietes „Schmähling 
II“, welches sich in direkter Nachbarschaft zum Markt befindet, hat sich die Nahversorgungs-

relevanz des Marktes weiter verbessert. Der Standort verfügt zudem über eine gute Verkehrs-

anbindung. Insbesondere für Fußgänger und Radfahrer besteht durch die Einbindung in das 

Fußwegenetz eine gute Erreichbarkeit. Im Rahmen einer Standortalternativenprüfung konnte 

im Gemeindegebiet keine Fläche zur Errichtung eines Lebensmitteldiscounters identifiziert 

werden, welche städtebaulich besser integriert wäre.  
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IV.  Kongruenzgebot gemäß Ziel 3.3.7.1 LEP Baden-Württemberg und Ziel 2.4.3.2.2 

Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 

Für die Prüfung des Kongruenzgebotes sind zunächst eine Abgrenzung und Zonierung des er-

schließbaren Einzugsgebietes und die Ermittlung des in diesem Gebiet vorhandenen Bevölke-

rungs- und Kaufkraftpotenzials vorzunehmen. Darauf aufbauend erfolgt eine Umsatzprognose, die 

in der Folge eine Abschätzung der Herkunft des Umsatzes und damit eine Bewertung des Kongru-

enzgebots ermöglicht. 

 

1.  Einzugsgebiet des Vorhabens und Bevölkerungspotenzial 

Der Abgrenzung des voraussichtlichen Einzugsgebietes für den erweiterten Netto-Lebensmit-

teldiscounter in Massenbachhausen kommt eine wesentliche Bedeutung bei der Beurteilung 

des Vorhabens zu. So bildet das ermittelte Einzugsgebiet die Grundlage für alle späteren Be-

rechnungen zur Ermittlung der Bevölkerungs- und Kaufkraftpotenziale sowie der Vorha-

benumsätze bzw. der Umsatzherkünfte. 

Als Einzugsgebiet wird in dieser Untersuchung ein Bereich verstanden, innerhalb dessen mit 

regelmäßigen, dauerhaften und ausgeprägten Einkaufsbeziehungen an den Planstandort ge-

rechnet werden kann. Das Einzugsgebiet lässt sich darüber hinaus weiterhin nach Zonen un-

tergliedern und strukturieren, aus denen eine gleichmäßige Kundeneinkaufsorientierungen an 

den Planstandort zu erwarten ist. Mit zunehmender Entfernung bzw. schlechterer Erreichbar-

keit des Standortes ist dabei i. d. R. von einer Abnahme der Kundenbindung an den Standort 

auszugehen. Durch die Zonierung des Einzugsgebiets wird diesem Umstand Rechnung getra-

gen. 

Zur Abgrenzung und Zonierung des Einzugsgebietes werden in vorliegender Untersuchung fol-

gende Kriterien herangezogen: 

 wesentliche Strukturdaten und Rahmenbedingungen im Untersuchungsraum (z. B. Topo-

grafie, Siedlungsstruktur, Pendlerbeziehungen, Wirtschaftsstruktur)  

 verkehrliche Erreichbarkeit des Standortes auf Basis von Fahrzeitisochronen 

 Betreiber, Dimensionierung und Sortimentsstruktur des Vorhabens 

 Wettbewerbssituation und Einkaufsalternativen in der Standortgemeinde und den umlie-

genden Städten und Gemeinden (vgl. Kapitel II.) 

 Ergebnisse aus anderen GMA-Untersuchungen in Massenbachhausen und der Region.  

Unter Berücksichtigung der o. g. Faktoren lässt sich für den Netto-Markt am Standort „Heilbronner 

Straße“ das Einzugsgebiet wie folgt abgrenzen: 

 Zone I: Massenbachhausen     ca. 3.583 EW 

 Zone II: Teile der Gemeinde Kirchardt (OT Berwangen)  ca. 1.445 EW17 

 Gesamt:        ca. 5.028 EW 

                                                           
17  Quelle: https://www.kirchardt.de/de/gemeinde-kirchardt/zahlen-daten (abgerufen am 27.05.2022). 
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Projektstandort

Zone I

Zone II

Karte 7: Einzugsgebiet des erweiterten Netto-Lebensmitteldiscounters in Massenbachhausen

AUSWIRKUNGSANALYSE ERWEITERUNG LEBENSMITTELDISCOUNTER IN MASSENBACHHAUSEN

P

Quelle: © OpenStreetMap-Mitwirkende,

© Microsoft, Nokia

GMA-Bearbeitung 2022

P
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Das Einzugsgebiet des Vorhabens umfasst im Wesentlichen die Gemeinde Massenbachhausen 

mit ca. 3.583 Einwohnern sowie den Ortsteil Berwangen (ca. 1.445 EW) der Gemeinde 

Kirchardt. Die Umlandgemeinden besitzen eigene Versorgungsstrukturen mit eigenen Dis-

countangeboten (Aldi in Massenbach, Netto in Gemmingen, Penny in Kirchardt, Penny in Bad-

Rappenau-Fürfeld und Netto in Heilbronn-Kirchhausen). Eine Ausdehnung des Einzugsgebie-

tes in nördlicher Richtung (Bad Rappenau-Fürfeld) ist aufgrund des in Bad Rappenau vorhan-

denen Angebotes (Stichwort: Schlossarkaden mit Rewe und Lidl), dem Penny-Markt in Fürfeld  

sowie der topografischen Situation nicht zu erwarten. Zusätzlich sind aufgrund der Pendlerver-

flechtungen in der Region in begrenztem Umfang Kundenzuflüsse von außerhalb des Einzugs-

gebietes zu berücksichtigen. Diese Kundenanteile fließen im weiteren Verlauf der Untersu-

chung als sog. Streukundeneffekte in die Betrachtung mit ein. Hierbei wird insbesondere der 

Schwaigerner Stadtteil Massenbach berücksichtigt. Dieser befindet sich zwar in räumlicher 

Nähe, besitzt mit Aldi jedoch einen eigenen, deutlich leistungsfähigeren Standort. 

 

2.  Kaufkraft im Einzugsgebiet 

Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes sowie eigenen Berechnungen beträgt die 

ladeneinzelhandelsrelevante Kaufkraft einschließlich der Ausgaben im Lebensmittelhandwerk 

in Deutschland pro Kopf der Wohnbevölkerung 

ca. € 6.370.18 

Bezogen auf das konkrete Vorhaben in Massenbachhausen, dessen Sortimentsschwerpunkt 

im Nahrungs- und Genussmittelbereich liegt, betragen die Pro-Kopf-Ausgaben 

ca. 2.445 €.19 

Bei der Kaufkraftberechnung für das Einzugsgebiet ist darüber hinaus das lokale Kaufkraftni-

veau20 zu beachten. Gemäß aktueller Kennziffer von MB Research liegt das Kaufkraftniveau in 

Massenbachhausen bei 104,8 und damit auf einem leicht überdurchschnittlichen Niveau (Bun-

desdurchschnitt = 100,0). Im überörtlichen Einzugsgebiet wird ein leicht unterdurchschnittli-

cher Wert erreicht (Kirchardt: 95,6).  Für das Einzugsgebiet beläuft sich das Kaufkraftpotenzial 

für Nahrungs- und Genussmittel insgesamt auf ca. 12,6 Mio. €.  

 Zone I:       ca. 9,2 Mio. € 

 Zone II:       ca. 3,4 Mio. € 

Zusätzlich wird bei Lebensmitteldiscountern ein Teil des Umsatzes mit Randsortimenten aus 

dem Nichtlebensmittelbereich generiert. Diese liegen im Fall von Netto bei ca. 13 %.  

 

 

                                                           
18  Ohne Kaufkraftanteil verschreibungspflichtiger Medikamente bei Apotheken. 
19  Ohne Randsortimente (Nonfood I und II), wie z. B. Drogeriewaren, Haushaltswaren, Tiernahrung. 
20  Quelle: MB Research, 2020. Das Kaufkraftniveau wird auf Basis der amtlichen Steuerstatistik berechnet.  
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3.  Umsatzprognose für den geplanten Lebensmitteldiscounter 

Zur Berechnung der voraussichtlichen Umsatzerwartung des Vorhabens wird das Marktanteilkon-

zept verwendet. Dieses in der Handelswissenschaft weit verbreitete und anerkannte Modell be-

stimmt das zu erwartende Umsatzvolumen eines Einzelhandelsbetriebes anhand der erzielbaren 

Marktanteile mit Kunden in den einzelnen Zonen des Einzugsgebietes.21 Somit beschreibt das Mo-

dell, in welchem Ausmaß das Vorhaben in der Lage ist, einen Teil des vorhandenen Kaufkraftvolu-

mens im projektrelevanten Sortimentsbereich an sich zu binden. 

Neben der Berechnung der zu erwartenden Gesamtumsatzleistung eines Vorhabens lässt sich an-

hand des Marktanteilkonzepts ebenfalls die perspektivische Umsatzherkunft des Vorhabens ablei-

ten. Diese ergibt sich aus der Relation zwischen den in den jeweiligen Zonen des Einzugsgebiets 

generierten Umsätzen und dem Gesamtumsatz des Vorhabens.  

Hingegen lässt das Marktanteilkonzept keine direkten Rückschlüsse auf die durch das Vorhaben 

ausgelösten Umsatzumverteilungen zu. So gibt das Marktanteilkonzept keine Auskunft darüber, 

wo die durch das Vorhaben generierten Umsätze bisher gebunden sind und wie sich diese nach 

dem Markteintritt des Vorhabens neu verteilen werden. Die Ermittlung der Umsatzumverteilun-

gen für das Vorhaben wird in Kapitel V. ausführlich behandelt. 

Folgende Umsatzprognosen lassen sich für den erweiterten Netto-Lebensmitteldiscounter mit 

einer Verkaufsfläche von 1.000 m² VK anhand des Marktanteilkonzepts ermitteln: 

Tabelle 4: Umsatzprognose anhand des Marktanteilkonzeptes 

Zonen Kaufkraft 

Food 

in Mio. € 

Markt- 

anteil 

Food in % 

Umsatz 

Food 

in Mio. € 

Umsatz 

Nonfood 

in Mio. €* 

Umsatz  

gesamt 

in Mio. € 

Umsatz- 

herkunft 

in % 

Zone I 

(Massenbachhausen) 

9,2 32 – 33 3,0 0,5 3,4 80 

Zone II 

(Kirchardt-Berwangen) 

3,4 10 0,3 < 0,1 0,4 9 

Einzugsgebiet 12,6 26 3,3 0,5 3,8 89 

Streuumsätze 0,4 0,1 0,5 11 

Insgesamt 3,7 0,6 4,3 100 

* Der Umsatzanteil im Nonfoodbereich (Nonfood I und II) beträgt bei Lebensmitteldiscountern ca. 13 %. Hinsichtlich der 

Kundenherkunft wurde von mit dem Lebensmittelbereich vergleichbaren Werten ausgegangen. 

GMA-Berechnungen 2022 (ca.-Werte, Rundungsdifferenzen möglich) 

Somit lässt sich für das Vorhaben mit ca. 1.000 m² VK eine Gesamtumsatzleistung von ca.  

4,3 Mio. € ermitteln. Hiervon entfallen auf den Nahrungs- und Genussmittelbereich und ca. 

3,7 Mio. € und ca. 0,6 Mio. € auf den Nichtlebensmittelbereich. Mit einer Umsatzleistung von 

ca. 4.300 € / m² VK ist von einer für den Betreiber Netto leicht unterdurchschnittlichen Flä-

chenproduktivität auszugehen22. Diese ist jedoch auch im Zusammenhang mit der Lage des 

                                                           
21  In die Ermittlung der Marktanteile fließen zahlreiche Faktoren ein. U. a. sind dies die Rahmenbedingungen 

am Vorhabenstandort, die verkehrliche Erreichbarkeit, die Wettbewerbssituation im selben Marktseg-
ment. 

22  Gem. Hahn Retail Report 2021 / 2022 liegt die durchschnittliche Flächenleistung des Anbieters Netto bei 
4.570 € / m² VK 
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Marktes in einem vergleichsweise ländlich strukturierten Gebiet sowie der räumlichen Nähe 

zum Wettbewerber Aldi in Massenbach zu sehen. In der Handelswirtschaft ist zudem unbe-

stritten, dass mit einer Verkaufsflächenerweiterung i. d. R. die Flächenproduktivität sinkt, d. h. 

die Umsatzausweitung nicht proportional zur Flächenerweiterung erfolgt. Unter Anbetracht 

der durch das Marktanteilkonzept errechneten Umsatzleistung ist hingegen für den Anbieter 

Netto ein eher überdurchschnittlicher Umsatz angesetzt, wodurch die Untersuchung einem 

Worst-Case-Ansatz entspricht 

Die Betrachtung der Umsatzherkunft zeigt, dass mit insgesamt ca. 80 % der überwiegende Teil 

des Umsatzes in der Gemeinde Massenbachhausen generiert wird. Etwa 9 % der Umsätze 

werden über Kunden aus Berwangen erzielt. Aufgrund der Pendlerverflechtungen sowie der 

Nähe zu Massenbach (Stadt Schwaigern) ist mit einem Streukundenanteil von rd. 11 % zu rech-

nen.  

 

4.  Kongruenzgebot – landesplanerische Vorgaben 

Das Kongruenzgebot fordert zunächst, dass sich Einzelhandelsgroßprojekte in das zentralört-

liche System einfügen müssen. Dabei ist das Konzentrationsgebot zu beachten. Darüber hin-

aus soll die Verkaufsfläche des Einzelhandelsgroßprojektes so bemessen sein, dass deren Ein-

zugsgebiet den zentralörtlichen Verflechtungsbereich nicht wesentlich überschreitet (vgl. LEP 

Baden-Württemberg Ziel 3.3.7 und 3.3.7.1). 

Konkretisiert wurden diese Vorgaben durch die Regelung im Einzelhandelserlass Baden-Würt-

temberg (vgl. Pkt. 3.2.1.4): 

„Eine Verletzung des Kongruenzgebots liegt vor, wenn der betriebswirtschaftlich 
angestrebte Einzugsbereich des Vorhabens den zentralörtlichen Verflechtungsbe-

reich der Standortgemeinde wesentlich überschreitet. Eine wesentliche Über-

schreitung ist i.d.R. gegeben, wenn mehr als 30 % des Umsatzes aus Räumen au-

ßerhalb des Verflechtungsbereiches erzielt werden soll.“ 

Für die Gemeinde Massenbachhausen als nicht-zentraler Ort ist der angesprochene Verflech-

tungsbereich auf das Gemeindegebiet beschränkt.  

 

5.  Bewertung des Kongruenzgebotes 

Basierend auf der aus der Umsatzprognose ableitbaren Umsatzherkunft sowie den landes- 

und regionalplanerischen Vorgaben lässt sich das Kongruenzgebot gemäß Einzelhandelserlass 

Baden-Württemberg wie folgt bewerten: 

 Das Einzugsgebiet des erweiterten Netto-Lebensmitteldiscounters erstreckt sich in der 

Zone I auf die Gemeinde Massenbachhausen. Zone II umfasst Teile der Gemeinde 

Kirchardt (OT Berwangen) und ist als überörtliches Einzugsgebiet zu klassifizieren. 
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 Basierend auf der aus der Umsatzprognose ableitbaren Umsatzherkunft sowie den lan-

desplanerischen Vorgaben ist festzustellen, dass ca. 80 % des durch das Vorhaben ge-

nerierten Umsatzes aus Massenbachhausen stammen. Etwa 9 % des Umsatzes fließen 

aus dem überörtlichen Einzugsgebiet an den Standort. Ein Anteil von ca. 11 % wird dar-

über hinaus durch Streukunden von außerhalb des Einzugsgebietes generiert (v. a. Mas-

senbach). 

Damit ist festzustellen, dass das Kongruenzgebot eingehalten wird. Es stammen mindestens  

80 % des Umsatzes aus dem Gemeindegebiet Massenbachhausen. Der im Einzelhandelserlass 

Baden-Württemberg genannte Schwellenwert wird damit nicht überschritten. Das Kongruenz-

gebot wird eingehalten. 
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V.  Beeinträchtigungsverbot gemäß Ziel 3.3.7.2 LEP Baden-Württemberg  

Zur Bewertung des Beeinträchtigungsverbotes sind die durch das Vorhaben zu erwartenden prü-

fungsrelevanten versorgungsstrukturellen und städtebaulichen Auswirkungen zu ermitteln. 

 

1.  Prognose und Bewertung von Umsatzumverteilungen 

1.1 Methodik 

Zur Ermittlung der durch das Vorhaben ausgelösten Umsatzumverteilungen bzw. Wettbe-

werbswirkungen kommt ein Rechenmodell zum Einsatz, welches auf dem Prinzip des Gravita-

tionsmodells basiert.  

Im Wesentlichen fließen dabei zwei Parameter ein, welche durch weitere Kriterien ergänzt 

und kalibriert werden. Als Berechnungsfaktoren sind hierbei zu nennen: 

 die Attraktivität der jeweiligen Wettbewerbsstandorte, die durch den jeweiligen Betriebs-

besatz (Betriebsform, Betreiber, Erscheinungsbild etc.), die Verkaufsflächengröße bzw. 

den darauf erzielbaren Umsatz beschrieben wird und 

 der Distanzwiderstand, der sich aus der Entfernung (Distanz) zwischen den einzelnen 

Standorten ergibt. 

1.2 Umsatzumverteilungen  

Für die Bewertung der geplanten Erweiterung des Netto-Lebensmitteldiscounters an der Heil-

bronner Straße in Massenbachhausen werden hinsichtlich der zu erwartenden Umsatzumlen-

kungen folgende Annahmen getroffen: 

 Der erweiterte Netto-Lebensmitteldiscounter wird nach gutachterlicher Einschätzung 

auf einer geplanten Verkaufsfläche von insgesamt ca. 1.000 m² eine Umsatzleistung von 

ca. 4,3 Mio. € erzielen. Dabei entfallen rd. 3,7 Mio. € auf den Lebensmittelbereich und 

ca. 0,6 Mio. € auf den Nichtlebensmittelbereich. 

 Zu berücksichtigen ist des Weiteren, dass der Anbieter Netto bereits seit Jahren am 

Standort auf einer Verkaufsfläche von 754 m² ansässig ist. Dieser Markt erwirtschaftet 

derzeit eine Umsatzleistung von insgesamt ca. 3,4 Mio. €. Davon entfallen rd. 2,9 Mio. € 

auf den Nahrungs- und Genussmittelbereich und 0,5 Mio. € auf den Nichtlebensmittel‐

bereich. Diese Umsätze werden bereits heute am Standort generiert und auch weiter-

hin gebunden werden, da es sich an den generellen Standortbedingungen und dem 

Kundeneinzugsgebiet keine nennenswerten Veränderungen ergeben werden.  

 Nach Abzug der Umsätze des bestehenden Netto-Marktes bleibt demnach ein Umsatz-

anteil von ca. 0,9 Mio. €, welcher durch das Vorhaben im Untersuchungsraum umver‐

teilungswirksam werden kann. Davon entfallen ca. 0,8 Mio. € auf den Lebensmittelbe-

reich und ca. 0,1 Mio. € auf den Nichtlebensmittelbereich.  
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Im Detail sind im Untersuchungsraum folgende Umsatzumverteilungen durch das Vorhaben 

zu erwarten: 

Tabelle 5:  Prognose der Umsatzumverteilungen  

 

 Umsatzum-

verteilungs- 
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  Umsatz des bestehenden Marktes im Lebensmittelbereich 2,9 

 Umsatzumlenkungen ggü. Anbietern in Massenbachhausen <<< 0,1 

 Umsatzumlenkungen ggü. Anbietern in Zone II des Einzugsgebietes 

(Berwangen) 
<<< 0,1 

 Umsatzumlenkungen ggü. Anbietern in umliegenden Kommunen 

(v. a. Schwaigern) 
0,8 

 Umsatz erweiterter Markt im Lebensmittelbereich 3,7 
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  Umsatz des bestehenden Marktes im Nichtlebensmittelbereich 0,5 

 Umsatzumlenkungen im Untersuchungsraum 0,1 

 Umsatz erweiterter Markt im Nichtlebensmittelbereich 0,6 

  Umsatz insgesamt 4,3 
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Auf Basis der zuvor getätigten Annahmen sind folgende versorgungsstrukturellen und städte-

baulichen Auswirkungen durch das Vorhaben zu erwarten: 

 In der Gemeinde Massenbachhausen (Zone I) sind durch die geplante Erweiterung Um-

satzumlenkungen in deutlich untergeordneter Form gegenüber den Anbieter aus dem 

Lebensmittelbereich (Bäckerei, Hofladen, Getränkemarkt) zu erwarten. Diese Anbieter 

verkaufen jeweils nur einen Ausschnitt des im Netto-Markt angebotenen Sortiments. 

Eine Gefährdung der Nahversorgungsstrukturen ist im Massenbachhausen somit aus-

zuschließen.  

 In Zone II des Einzugsgebietes (Gemeinde Kirchardt OT Berwangen) ist kein vergleich-

barer Wettbewerber ansässig. Hier befindet sich lediglich eine Bäckerei. Gegenüber die-

sem Anbieter wird insgesamt deutlich weniger als 0,1 Mio. € umverteilt. Mit einer Be‐

triebsschließung oder einer Gefährdung der Nahversorgung ist damit nicht zu rechnen. 

 Außerhalb des Einzugsgebietes sind die höchsten Umverteilungseffekte in Schwaigern 

zu erwarten. Als Hauptwettbewerber zum Netto Lebensmitteldiscounter ist der nur ca. 

600 m südlich des Projektstandortes in Schwaigern-Massenbach gelegene Aldi-Lebens-

mitteldiscounter zu nennen. Er befindet sich am nördlichen Ortsausgang des Stadtteils 

in dezentraler, rein autokundenorientierter Gewerbegebietslage. Gegenüber diesem 

Anbieter errechnet sich eine Umverteilungsquote von ca. 4 %. Im weiteren Untersu-

chungsraum sind in deutlich abgeschwächter Form auch die Lebensmitteldiscounter in 
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Heilbronn-Kirchhausen (Netto), Gemmingen (Netto), Bad Rappenau-Fürfeld (Penny) 

und Kirchardt (Penny) betroffen. Die Umverteilungsquoten gegenüber diesen Betrieben 

liegen bei max. 1 – 2 %. 

 Im Nichtlebensmittelbereich wurde ein Gesamtumsatz von rd. 0,6 Mio. € ermittelt. Ge-

genüber dem Bestandsmarkt sind damit kaum Umsatzzuwächse festzustellen. Die Um-

sätze im Nonfoodbereich verteilen sich zudem auf zahlreiche Branchen. Die durch die 

sehr geringen Umsatzzuwächse im Nonfoodbereich auftretenden Umsatzumvertei-

lungswirkungen sind in der Einzelbetrachtung sehr gering und mit den methodischen 

Mitteln der prognostischen Marktforschung nicht mehr nachzuweisen.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die durch das Vorhaben ausgelösten Umsatzum-

verteilungseffekte zu keinen städtebaulich relevanten Auswirkungen führen werden. Das Vor-

haben dient einer Verbesserung der Nahversorgung für die Gemeinde Massenbachhausen. 

Auswirkungen auf die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche oder die verbrauchernahe 

Versorgung im oder außerhalb des Einzugsgebietes können ausgeschlossen werden. Vielmehr 

dient das Vorhaben der Schließung der entstandenen Versorgungslücke durch den Wegfall 

des kleinen nah und gut-Marktes und trägt somit dazu bei einen höheren Anteil der lokalen 

Kaufkraft in Massenbachhausen selbst zu binden.   

 

2.  Beeinträchtigungsverbot – landesplanerische Vorgaben 

Das Beeinträchtigungsverbot geht aus § 11 Abs. 3 BauNVO hervor und besagt, dass das Vorhaben 

 das städtebauliche Gefüge und die Funktionsfähigkeit des zentralen Versorgungskernes 

(Stadt- und Ortskernes) sowie 

 die verbrauchernahe Versorgung im Einzugsbereich des Vorhabens 

nicht beeinträchtigen darf. 

Diese Vorgaben werden von der Landes- und Regionalplanung unter Ziel 3.3.7.1 und 3.3.7.2 LEP 

Baden-Württemberg aufgegriffen.  

 

3.  Bewertung des Beeinträchtigungsverbots 

Basierend auf der Wettbewerbssituation im Einzugsgebiet und im Umland und den dargestellten 

Umsatzumverteilungen bzw. wettbewerblichen Wirkungen lässt sich das Vorhaben hinsichtlich 

des Beeinträchtigungsverbotes wie folgt bewerten:  

 Eine Gefährdung der gefestigten Nahversorgungsanbieter in Massenbachhausen durch 

die Erweiterung des Netto-Lebensmitteldiscounters ist auszuschließen.  

 In Bezug auf die umliegenden Städte und Gemeinden ist festzuhalten, dass die Erweite-

rung von Netto in Massenbachhausen aufgrund der niedrigen Umsatzumverteilungs-

quoten keine Wirkungen nach sich zieht. Einzig gegenüber dem im Schwaigerner Stadt-

teil Massenbach ansässigen Aldi Lebensmitteldiscounter, der als Hauptwettbewerber 
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zu identifizieren ist, wird ein Wert von ca. 4 % erreicht. Die Umsatzumverteilungseffekte 

sind jedoch als rein wettbewerbliche Wirkungen einzustufen. Ein Marktaustritt von Aldi 

ist nicht zu erwarten.  

 Die durch das Vorhaben ausgelösten Umsatzumverteilungseffekte im Nichtlebensmit-

telbereich werden nicht zu einer Schwächung oder einer Schädigung der Nahversor-

gung führen, da die Umsatzzuwächse sehr gering sind und sich zudem auf zahlreiche 

Sortimentsgruppen und unterschiedliche Betriebe verteilen. Hier sind städtebauliche 

Auswirkungen i. S. des Beeinträchtigungsverbotes auszuschließen. 

Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass durch die Erweiterung des Netto-Marktes 

in Massenbachhausen ein Beitrag zur langfristigen Sicherung der Grundversorgung geleistet 

werden kann. Die Vorgaben des Beeinträchtigungsverbotes werden damit eingehalten.  
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VI.  Zusammenfassung 

Zusammenfassende Bewertung des Vorhabens 

Grundlagen 

Planvorhaben / Plan-

standort 

 Erweiterung des bestehenden Netto-Marktes zur langfristigen Siche-

rung der Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit  

 Der bestehende Markt hat derzeit eine Verkaufsfläche von 754 m², ge-

plant ist eine Erweiterung auf ca. 1.000 m² VK 

 Standortumfeld wird geprägt durch eine Mischnutzung aus Wohnbe-

bauung, landwirtschaftlichen Flächen sowie in begrenztem Umfang Ge-

werbe- und Dienstleistungsnutzungen 

 gute fußläufige Erreichbarkeit aus den benachbarten Wohnquartieren 

Rechtsrahmen und 

Untersuchung 
 Auswirkungsanalyse nach § 11 Abs. 3 BauNVO 

Standortrahmenbe-

dingungen  

Massenbachhausen 

 Makrostandort: Massenbachhausen ist kein Zentraler Ort mit ca. 3.583 

Einwohnern (= Sicherung der Grundversorgung) 

 Einzelhandelsstrukturen: wenige Betriebe aus dem kurz- und mittelfris-

tigen Bedarfsbereich in der Ortsmitte (nah und gut Müller, Bäckerei, 

Schuhgeschäft, Apotheke), zahlreiche Leerstände vorhanden 

 Netto Lebensmitteldiscounter am südlichen Ortsausgang, Getränke-

markt im Gewerbegebiet 

Einzugsgebiet und 

Kaufkraftpotenzial 

 Das Einzugsgebiet erstreckt sich auf Massenbachhausen sowie Teile 

der Gemeinde Kirchardt (OT Berwangen)  

 Einwohnerpotenzial im Einzugsgebiet: ca. 5.028 Personen 

 Kaufkraftpotenzial im Nahrungs- und Genussmittelsektor im Einzugsge-

biet: ca. 12,6 Mio. € 

Umsatzerwartung  Gesamtumsatzleistung Lebensmitteldiscounter bei ca. 1.000 m² VK: ca. 

4,3 Mio. €, davon ca. 3,7 Mio. € Food und ca. 0,6 Mio. € Nonfood 

Umsatzumvertei-

lungseffekte in % 

Massenbachhausen (Zone I) < 1 % 

Kirchardt-Berwangen (Zone II) < 1 % 

Schwaigern (ST Massenbach) 4 % 

HN-Kirchardt, Gemmingen, Kirchardt 1 - 2 % 
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Raumordnerische Bewertungskriterien 

Konzentrati-

onsgebot 

Die im Konzentrationsgebot verankerte Ausnahmeregelung greift im Fall von Massenbach-

hausen. Mit Bezug auf die Versorgungssituation in Massenbachhausen ist grundsätzlich 

festzustellen, dass eine qualifizierte Grundversorgung im Lebensmittelbereich im Mo-

ment nicht gesichert ist. Zwar ist mit einem Lebensmitteldiscounter eine gewisse Versor-

gung vorhanden. Jedoch zeigen die unterdurchschnittliche Verkaufsflächenausstattung 

und die Kaufkraftabflüsse, dass die Gemeinde Massenbachhausen mit dem vorhandenen 

Besatz ihrer Versorgungsaufgabe für 3.583 Einwohner nur teilweise gerecht wird. So kann 

der Netto-Markt als Lebensmitteldiscounter keine umfassende Grundversorgung anbie-

ten. Im Sinne einer vorausschauenden Gemeindeentwicklung sind daher Maßnahmen zu 

treffen, um eine adäquate Grundversorgung in Massenbachhausen sicherzustellen. Mit 

der Erweiterung des Marktes könnte der Netto-Lebensmitteldiscounter zukunftsfähig 

aufgestellt und die Grundversorgung der Massenbachhausener Bevölkerung langfristig 

gesichert werden. 

Integrations-

gebot  
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich der Projektstandort am südlichen Orts-

ausgang von Massenbachhausen befindet. Der Netto-Markt erfüllt eine Nahversorgungs-

funktion für weite Teile des Gemeindegebietes. Für die Mehrzahl der Einwohner ist der 

Markt fußläufig erreichbar. Mit der in den letzten Jahren erfolgten Aufsiedlung des Bau-

gebietes „Schmähling II“, welches sich in direkter Nachbarschaft zum Markt befindet, hat 
sich die Nahversorgungsrelevanz des Marktes weiter verbessert. Der Standort verfügt zu-

dem über eine gute Verkehrsanbindung. Insbesondere für Fußgänger und Radfahrer be-

steht durch die Einbindung in das Fußwegenetz eine gute Erreichbarkeit. Im Rahmen ei-

ner Standortalternativenprüfung konnte im Gemeindegebiet keine Fläche zur Errichtung 

eines Lebensmitteldiscounters identifiziert werden, welche städtebaulich besser inte-

griert wäre. 

Kongruenz-

gebot  
Das Kongruenzgebot wird eingehalten. Das Einzugsgebiet des erweiterten Netto-Le-

bensmitteldiscounters erstreckt sich in der Zone I auf die Gemeinde Massenbach-

hausen. Zone II umfasst Teile der Gemeinde Kirchardt (OT Berwangen) und ist als 

überörtliches Einzugsgebiet zu klassifizieren. Basierend auf der aus der Umsatzprog-

nose ableitbaren Umsatzherkunft sowie den landesplanerischen Vorgaben ist festzu-

stellen, dass ca. 80 % des durch das Vorhaben generierten Umsatzes aus Massen-

bachhausen stammen. Etwa 9 % des Umsatzes fließen aus dem überörtlichen Ein-

zugsgebiet an den Standort. Ein Anteil von ca. 11 % wird darüber hinaus durch Streu-

kunden von außerhalb des Einzugsgebietes generiert (v. a. Massenbach). Es stam-

men mindestens 80 % des Umsatzes aus dem Gemeindegebiet Massenbachhausen. 

Der im Einzelhandelserlass Baden-Württemberg genannte Schwellenwert wird damit 

nicht überschritten. 

Beeinträchti-

gungsverbot 
Das Beeinträchtigungsverbot wird eingehalten. Eine Gefährdung der gefestigten Nah-

versorgungsanbieter in Massenbachhausen durch die Erweiterung des Netto-Lebensmit-

teldiscounters ist auszuschließen. In Bezug auf die umliegenden Städte und Gemeinden 

ist festzuhalten, dass die Erweiterung von Netto in Massenbachhausen aufgrund der 

niedrigen Umsatzumverteilungsquoten keine Wirkungen nach sich zieht. Einzig gegen-

über dem im Schwaigerner Stadtteil Massenbach ansässigen Aldi Lebensmitteldiscoun-

ter, der als Hauptwettbewerber zu identifizieren ist, wird ein Wert von ca. 4 % erreicht. 

Die Umsatzumverteilungseffekte sind jedoch als rein wettbewerbliche Wirkungen einzu-

stufen. Ein Marktaustritt von Aldi ist nicht zu erwarten.  Zusammenfassend lässt sich so-

mit festhalten, dass durch die Erweiterung des Netto-Marktes in Massenbachhausen ein 

Beitrag zur langfristigen Sicherung der Grundversorgung geleistet werden kann. 

GMA-Zusammenstellung 2022 
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